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1. Vorbemerkungen

Am 8. März 2015 erteilte die Stimmbürgerschaft den Baukredit zur Errichtung eines Gemeinde- und Kul-

turzentrums. Der Bau wurde so konzipiert, dass insbesondere durch eine herausragende Akustik, eine

grosse, wandelbare Bühne, parallel nutzbare Säle und eine Ausrichtung auf den zur gleichenZeit neu er-

stellten Rathausplatz eine grosse Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten entsteht, die eine intensive Nutzung

zulassen. Im Interesse der Bürgerschaft sollte die Grundlage für einen wirtschaftlich bestmöglichen Be-

trieb geschaffen werden!. Das Verrucano Mels, Kultur- und Kongresshaus (nachfolgend Verrucano Mels),

ist nicht einfach nur das Haus für Anlässe der Gemeinde Mels wie BürgerversammlungenundInformati-

onsveranstaltungen, lokale und regionale Zusammenkünfte verschiedenster Art etc. Es ist das Haus für

Veranstaltungen der Melser Vereine, für die Melser Kultur, die Traditionen und das Brauchtum. Zugleich

bietet es grosse Spielräumefür Veranstaltungenvon regionaler und darüberhinaus gehender Bedeutung,

als regionaler Leuchtturm im Veranstaltungsbereich. Den Melser Vereinen wird das Hausals Vereinsraum

und Austragungsort vereinseigener Anlässe zu Vorzugskonditionen mit Vorrang bei Vorreservationen zur

Verfügunggestellt.

Eigentümerin des Verrucano Mels, Kultur- und Kongresshaus, Platz 4, 8887 Mels, Grundstück Nr. 990,ist

die Gemeinde Mels. Diese vermietet der Stiftung Verrucano Mels das betriebsbereite und gebrauchsfä-

hige Haus auf der Grundlage dieser Vereinbarungfür den Betrieb eines Kultur- und Kongresszentrums im

Sinne desStiftungszwecks und der politischen Leitlinien des Gemeinderates (vgl. Anhang 4). Mit dieser

Auslagerungsoll der Betrieb des Verrucano Mels entpolitisiert werden. Unter gebührenderBerücksichti-

gung der Melser Verhältnisse soll eine kulturell wie wirtschaftlich bestmögliche Nutzungerzielt werden.?

Die Stiftung führt den Betrieb im RahmenderLeistungsvereinbarung organisatorisch wie finanziell eigen-

ständig und politisch neutral. Der Stiftung kommt insbesondere die Aufgabe zu, das Verrucano Mels als

spartenübergreifenden Kultur-, Kongress- und Veranstaltungsbetrieb zu etablieren, es den Melser Verei-

nen und Partnerinstitutionen (wie der KulturvereinigungAltes Kino Mels)für kulturelle Veranstaltungen

sowie Dritten für VeranstaltungenausdenBereichenKultur, Bildung, Politik und Wirtschaft sowie für pri-

vate Anlässe zu vermieten, die Nutzungsinteressen zu koordinieren und denBetrieb des Verrucano Mels

zu führen und zu finanzieren. Nebst der Finanzierungdesbetrieblichen Unterhaltsist die Stiftung für den

kleinen baulichen Unterhalt des Verrucano Mels zuständig.

Die Gastronomiespielt eine wichtige Rolle im Verrucano Mels. Sie dient der kulinarischen Bereicherung

des Kulturbetriebs, vor allem vor sowie während und nach den Veranstaltungen undsteigert die Standor-

tattraktivität für Veranstalterinnen und Veranstalter. Die Stiftung ist verantwortlich für ein geeignetes

Angebot, dasgleichzeitig die gewünschte Eigenständigkeit der einheimischen Vereine zulässt.

Die vorliegende Vereinbarungregelt den Leistungsauftrag der Stiftung zum eigenständigen Betrieb des

Kultur- und Kongresshauses Verrucano Mels auf eigene Verantwortung.

1 Gutachten und Antrag für Urnenabstimmung vom 8. März 2015, 5.12

2 Gutachten und Antrag für Urnenabstimmung vom 8. März 2015, 5. 16



2.

Basis für diese Vereinbarung bilden nachfolgende Vertragsbestandteile, die im Sinne der Vereinbarung

Grundlagen

auszulegensind:

3.

34;

Die steuerbefreite Stiftung übernimmt den Betrieb des Verrucano Mels auf eigene Verantwortung mit

Anhang 1: Gutachten und Antrag der Urnenabstimmung vom 8. März 2015

Anhang 2: 2a Baubewilligung vom 24. November2016(inkl. StellungnahmenLebensmittelin-

spektorat vom 12. September 2016 und Arbeitsinspektorat vom 16. September

2016, Katasterplan, Plan Fassaden, Material- und Farbkonzept)

2b Ergänzung vom 19. Mai 2017

2c Ergänzung vom 9. Juni 2017

2d Baubewilligung vom 6. April 2021 (Bistro) samt Plänen und TeaserkonzeptBistro

Verrucano vom 23. Januar 2020

Anhang 3: Brandschutztechnische Bewilligung vom 12. September 2016 mit Nachtrag vom

12. November 2019

Anhang4: Politische Leitlinien des Gemeinderates Mels, Beschlüsse Nrn. 2022/26 vom 8. Feb-

ruar 2022 und 2022/37 vom 22. Februar 2022

Anhang 5: Tarifstruktur für Nutzungendurch einheimische Vereine und Gemeinde Mels

Anhang6: Mietvertrag Saal Ragnatsch Musikgesellschaft Konkordia vom 28. Februar 2020

Anhang 7: Aufsichtsrechtliche Bewilligung des Amts für Bürgerrecht und Zivilstand vom 20. Mai

2020

LeistungenderStiftung

Leistungsauftrag

folgendem Ziel gemäss Stiftungszweck:

"AbsichtdesStifters ist es, das Kultur- und Kongresshaus Verrucano Mels, 8887 Mels, zu fördern und

dessen Betrieb und Erhaltfür die Nutzung durch lokale Vereine, die Gemeinde Mels undDritte langfris-

tig sicherzustellen sowie die Voraussetzungenzu schaffen, um Mels zu einem attraktiven Eventstandort

mit regionaler und nationaler Leuchtturmfunktion zu machen.

Die Stiftung Verrucano Mels bezweckt die Verankerung des Kultur- und Kongresshauses Verrucanoin

der Bevölkerung aller Altersstufen und damit verbunden die Stärkung der einheimischen Kultur und

Traditionen sowie die Pflege des Vereinslebens.

Die Stiftung Verrucano Mels bezweckt einen nachhaltig ausgerichteten und finanziell fundiert geführ-

ten Betrieb des Kultur- und Kongresshauses Verrucanoals lebendiges, vielfältiges Zentrum derKultur,

Tagungen und Events.

Die Stiftung Verrucano Mels bezweckt die Weiterentwicklung des Kultur-, Tagungs- und Eventstandorts

durch Nutzung des vorhandenenbreiten Potentials, die ideelle undfinanzielle Stärkung sowie den Aus-

bau und die Pflege eines umfassenden unterstützenden und impulsgebenden Netzwerkes.(...)"



Damitstellt sie sicher, dass

a) ein vielfältiges, abwechslungsreiches Kulturangebot unter Berücksichtigung einer ausgewogenenein-

heimischen Dorfkultur geboten wird; \

b) das Verrucano Mels in der Melser Bevölkerung verankert wird und damit zu einer nachhaltigen Iden-

tifikation beiträgt;

c) einheimische Vereine mit Sitz in Mels gemäss Vereinsliste für Raumbelegungen Vorzugskonditionen

erhalten und ihnenbei Vorreservationen Vorrang zukommt;

d) der Betrieb nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt wird (intensive Nutzung der Räumlich-

keiten resp. gute Auslastung durch aktives Marketing) und unter Einbezugderfinanziellen Abgeltung

des Leistungsauftrags durch die Gemeinde Mels finanziell selbsttragend geführt wird;

e) das Jahresprogramm einer rücksichtsvollen Führung in gesellschaftlicher und sozialer Hinsicht ent-

spricht;

f) das Verrucano Mels als regionaler und überregionaler Leuchtturm im Kultur- und Eventbereich nach-

haltig positioniert wird;

g) ein Gastronomiekonzepterstellt wird, das den Bedürfnissen der einheimischen Vereine und dem Be-

dürfnis einer gastronomischen Betreuung vor, während und nach Veranstaltungen entgegenkommt.

Die Selbstverpflegungist den einheimischen Vereinen ohne Kostenbelastung zu ermöglichen;

h) die Bedürfnisse der Nachbarschaft bezüglich Ruhe und Ordnung angemessenberücksichtigt werden;

i) Veranstaltende von politischen Netzwerkanlässen Vorzugskonditionenerhalten;

j) die Gemeinde Mels über Anlässe, Vorfälle und Entwicklungen von grundlegenderpolitischer Bedeu-

tung informiert wird und ihr auf Verlangen Einsicht in die Buchungen gewährt wird;

k) die Gemeinde Mels über das abgelaufene Betriebsjahr jeweils bis Ende Februar umfassendinformiert

wird;

I) erforderliche Bewilligungen (insbesondere gewerbepolizeiliche Bewilligungen wie Gastgewerbepa-

tent, Polizeistunde, Lotto/Tombola, Urheberrecht [SUISA] sowie bau-, feuer- und lebensmittelpolizei-

liche Vorgaben und Bewilligungen) rechtzeitig bei den zuständigen Instanzen eingeholten respektive

sichergestellt werden. .

3.2, Gebrauchspflicht

Die Stiftung ist ab Nutzungsbeginn zur dauernden Aufrechterhaltung dieses Leistungsauftragesverpflich-

tet, damit trifft sie eine Gebrauchspflicht. Eine gewichtige EinschränkungdesBetriebes, die mehr als 30%

der Nutzfläche betrifft, resp. länger als drei Monate dauert, erfordert die vorgängigeschriftliche Zustim-

mung der Gemeinde Mels. Ohne Zustimmung kann die Gemeinde Mels ihre Zahlungen proportional kür-

zen.

383: Betriebsreglement, Gebührentarif, Hausordnung,Sicherheitskonzept

Die Stiftung erlässt ein eigenes Betriebsreglement, einen Gebührentarif, eine Hausordnungsowieein Si-

cherheitskonzept. Der Gemeinderat Mels wird vor Erlass des Betriebsreglements und des Gebührentarifs

angehört.

3.4. Beachtung bestehender Verträge und Bewilligungen

3.4.1 Mietvertrag mit Musikgesellschaft Konkordia Mels

Die Stiftung hält sich an den bestehenden Mietvertrag mit der Musikgesellschaft Konkordia Mels vom

28. Februar 2020 (vgl. Anhang 6). Die vergünstigten Konditionen sind in den Kompensationsleistungen

gemässZiff. 5.3.2. berücksichtigt.



3.4.2 Lokal für Trauungen

Der Saal Gafarra gilt gemäss aufsichtsrechtlicher Bewilligung des Amtsfür Bürgerrecht undZivilstand vom

20. Mai 2020 (vgl. Anhang 7) als Lokal für die Durchführung von Trauungen. DieStiftung erfüllt weiterhin

die Voraussetzungen, damit diese Bewilligung aufrechterhalten bleibt, insbesondere berücksichtigt sie

das Lokalin ihren Rechtsgrundlagen.

3:5. Definition der Führung des Verrucano Mels

3.5.1 Grundsatz

Die Stiftung verpflichtet sich, dem baulichen Angebotdes Verrucano Mels entsprechend,denBetrieb auf

einem hohen Niveau bezüglich Dienstleistungsangebot, Servicequalität und Qualität des gastronomischen

Angebotszu führen.

3.5.2 Leistungsziele

Da nochkein ordentliches Betriebsjahr vorliegt, vereinbaren die Parteien innerhalb von zwei Jahren nach

Unterzeichnungdieser Vereinbarung folgende messbarenZiele zu definieren, um die Erfüllung der Ver-

einbarung regelmässig überprüfen zu können:

a) Anzahl neuer Kunden

b) Behalten bestehender Kunden

c) Anzahl Veranstaltungen

d) Art der Veranstaltungenetc.

3.53 Folgen beiZielerreichung

Die Parteien vereinbaren innert demselbenZeithorizont gemässZiff. 3.5.2 folgende Regelungenfür das

a) Erreichen derZiele

b) Übertreffen der Ziele
c) Unterschreiten der Ziele

3.5.4 Überprüfung der Ziele

Die Parteien verpflichten sich, die definierten Leistungsziele regelmässig, mindestens aber alle drei Jahre

zu überprüfen und wennnötig, bei der Definition der Ziele wie bei den Folgen bei Erreichung bzw. Nicht-

Erreichung derZiele Anpassungenim gegenseitigen Einvernehmen vorzunehmen. Diese Anpassungenha-

ben immerzumZiel, die Positionierung des Verrucano Mels am Marktzu stärken.

Sollten sich vor Ablauf von drei Jahren schwerwiegendeEntwicklungenergeben,die nach einer Anpassung

der Ziele verlangen, so nehmendie Parteien umgehend Gespräche dazu auf.



4. Leistungen der Gemeinde Mels

4.1. Liegenschaft Verrucano Mels

Die Gemeinde Mels stellt der Stiftung mit der Liegenschaft Verrucano Mels, Kultur- und Kongresshaus,

Platz 4, 8887 Mels, Grundstück Nr. 990, Gebäude Nr. 5001, ein betriebsbereites und gebrauchsfähiges

Haus zur Miete. Die Parteien schliessen dazu einen separaten Mietvertrag ab, der zwingende Vorausset-

zung für den Abschluss dieser Leistungsvereinbarungist.

Die beiden Verträge bedingensich gegenseitig, weisen dieselbe Laufzeit sowie Beendigungsbestimmun-

gen auf.

4.2. Rathausplatz

Der Rathausplatz ist von vorliegender Vereinbarungnicht betroffen. Nutzungsrecht und Bewirtschaftung

obliegen unverändert der Gemeinde Mels.

Im Rahmender Baubewilligung für das Bistro (vgl. Anhang 2) steht der Stiftung die Nutzung der Aussen-

fläche gemäss bewilligten Plänenals Gartenwirtschaft zu. Sofern der Rathausplatz infolge besonderer An-

lässe durch die Gemeinde Mels genutzt wird resp. darauf Veranstaltungen Dritter ausgetragen werden,

informiert die Gemeinde Mels frühzeitig. Diese Einschränkungensind mit der Entschädigung im Mietver-

trag und in der Leistungsvereinbarungabgegolten.

4.3. Abgeltung Leistungsauftrag an Stiftung

Die Leistungen der Stiftung im Interesse der Gemeinde/Öffentlichkeit vergütet die Gemeinde Mels mit

einer jährlichen finanziellen Abgeltung gemässZiff. 5.2.

5. Finanzen und Personal

5.1: Grundsatz

Die Stiftungist zuständig für den Betrieb und die Verwaltung der Liegenschaft und trägt dafür die Kosten.

Die Aufteilung der Instandhaltungs- und Instandsetzungskostender Liegenschaft werden im Mietvertrag

separat geregelt.

52: Abgeltung Leistungsauftrag durch Gemeinde Mels

Die LeistungenderStiftung im Interesse der Gemeinde/der Öffentlichkeit vergütet die Gemeinde Mels

mit einem finanziellen Beitrag von CHF 160'000.00 pro volles Betriebsjahr. Die Zahlung erfolgt nach

Rechtskraft des Budgets im jeweiligen Betriebsjahr.



5.3. Kompensationsleistungen für einheimische Vereine und Belegungender Ge-

meinde Mels

5.3.1 Grundsatz

Vergünstigte Konditionen für einheimische Vereine und die Belegungen durch die Gemeinde Mels (Bür-

gerversammlungen,öffentliche Anlässe, Mitwirkungsverfahren,Sitzungenu. dergl.) verursachen Aufwen-

dungen, welche die Gemeinde Mels der Stiftung vergütet. Diese Aufwendungen(vgl. Ziff. 5.3.2 und 5.3.3)

gelten als Kompensationsleistungen. Basierend auf der Tarifstruktur (vgl. Anhang 5) gewährtdie Stiftung

den einheimischen Vereinen vergünstigte Konditionen für die Raummiete, die Miete für vorhandene

Technik und zur Verfügunggestelltes Mobiliar sowie die Belegungendurch die Gemeinde Mels.

Nicht inbegriffen sind die Selbstkosten für Reinigung und gewünschte Zusatzdienstleistungen(z.B. Ar-

beitsleistung, Mobiliar und Technik, das bzw. die zugemietet werden muss)derStiftung. Diese Kosten hat

der jeweilige Veranstaltende zum geltendenTarif der Stiftung zu entschädigen.

5.3.2 Belegungen von einheimischen Vereinen

Die Kompensationsleistung für die Gewährung von Sonderkonditionen gegenüberden einheimischen Ver-

einen richtet sich mindestens nach der Tarifstruktur gemäss Anhang5. Dies entspricht einem jährlichen

Betrag von CHF 122'000.00/Jahr.

5.3.3 Belegungendurch die Gemeinde Mels

Die Kompensationsleistung für die Eigenbelegungen der Gemeinde Mels begründetsich in der Anzahl Be-

legungen gemässTarifstruktur (vgl. Anhang 5), was CHF 28'000.00/Jahr entspricht.

Die Gemeinde Mels ist berechtigt, die Räumlichkeiten des Verrucano Mels für ihre Zwecke im Rahmen

der Kompensationsleistungen zu benützen. Die Stiftung berücksichtigt bei ihrer Planung von kulturellem

Programm und Fremdvermietungenin zumutbarer Weise Reservationsanfragen der Gemeinde Mels. Die

Gemeinde Mels bemühtsich, ihre Anfragen frühzeitig bei der Stiftung bekannt zu geben.

5.3.4 Abweichungen

Weichen die Anzahl Belegungen der einheimischen Vereine und der Gemeinde Mels in erheblichem

Masse von den voranstehenden Annahmenab, auf denendie jährlichen Kompensationsleistungen defi-

niert sind, verhandeln die Gemeinde Mels und die Stiftung über eine angemessene AnpassungderEnt-

schädigung in Anwendungder vergünstigten Konditionen.

5.3.5 Zahlung

Die Kompensationsleistungen werden zusammenmit der finanziellen Abgeltung des Leistungsauftrags

(vgl. Ziff. 5.2) der Stiftung überwiesen.

5.4. Mietkosten

5.4.1 Grundsatz

Die Stiftung entschädigt die Überlassung der Liegenschaft Verrucano Mels gemäss separatem Mietver-

trag.

5.4.2 Nutzungvon weiteren Räumlichkeiten der Gemeinde Mels

Nutzt die Stiftungfürihr Personal Räumlichkeiten in Gebäudender Gemeinde Mels, ist eine marktübliche

Miete zu entrichten sowie ein separater Mietvertrag abzuschliessen.
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5.5: Rechnungsführung

5.5.1 Erfolgsrechnung/Rechnungsführung

Sämtliche Einnahmen aus demBetrieb fliessen vollumfänglich der Stiftung zu. Die Stiftung verpflichtet

sich, die Rechnungsführung gemäss folgenden Vorgaben zu machen:

a) Die Erträge fliessenin die Erfolgsrechnung.

b) Ein allfälliger Gewinn kann dem Stiftungskapital/den Reserven zugeschlagen werden und wird dann

zu einer Bilanzposition.

c) Abschreibungensind nach den Vorgabendes Rechnungsmodells St. Galler Gemeinden vorzunehmen.

Die Tätigkeit der Stiftungsratsmitglieder erfolgt ehrenamtlich. Das Personal wird zu.orts- und aufgaben-

üblichen Löhnen,die sich an jenen der Gemeinde Mels orientieren, entschädigt.

5:52 Gewinnverwendung

Die Stiftung gewährleistet, einen allfälligen Gewinn aus der Betriebsrechnungausschliesslich zu Gunsten

des Verrucano Mels (Gebäude,Infrastruktur, Veranstaltungen unddergleichen) zu verwenden.Bei der

AuflösungderStiftung gelten die Bestimmungen gemässZiff. 7.5.

55.3 Revisionsstelle

Die Stiftung verpflichtet sich, die Rechnung durch eine anerkannte Revisionsstelle revidieren zu lassen.

Die Gemeinde Mels hat das Recht, jederzeit in die Rechnungsführungundin die Buchhaltungvollständige

Einsicht zu nehmen.

Die Gemeinde Mels hat weiter das Recht, die Rechnungdurchihre eigene Revisionsstelle überprüfen zu

lassen, ob die vertraglichen und gesetzlichen Vorgaben eingehaltensind. Diese Kosten gehenzulasten der

Gemeinde Mels;stellt die Revisionsstelle der Gemeinde Mels Unregelmässigkeitenfest, gehen die Kosten

zulasten der Stiftung.

5.6. Personal

Mit der Übernahmeder Betriebsführung übernimmtdie Stiftung das Personal der Gemeinde Mels, das

für das Verrucano Mels zuständig ist - derzeit bestehend aus der Geschäftsleitung, dem Hausdienst / der

Eventbetreuung, der Reinigung sowie dem Hilfspersonal.

Für das Personal gelten nach Betriebsübernahmeeinheitlich die personalrechtlichen GrundlagenderStif-

tung, die mit den übernommenenPersonen neueArbeitsverträge abschliesst. Die Anstellungsbedingun-

gen für das Personal sollen gleichwertig zu den Konditionen bei der Gemeinde Mels sein. Insbesondere

gilt ein Kündigungsschutz aus wirtschaftlichen Gründen für 12 Monate, die AnrechnungdesDienstalters,

der Ferien und desbei der Übernahmeaktuellen Zeitguthabens.

Bei einer Beendigung dieser Vereinbarung prüft die Gemeinde Mels die Übernahmedesfür den weiteren

Betrieb erforderlichen Personals. Das übernommene Personal wird zu den üblichen Konditionen gemäss

Personalrecht der Gemeinde Mels weiterbeschäftigt.

Die Stiftung verpflichtet sich, für das Personal zeitgemässe Versicherungen für Krankheit, Unfall sowie

Alter und Invalidität inkl. Hinterlassenenleistungen abzuschliessen. Die Verteilung der Beiträge zwischen

Arbeitgeberin und Mitarbeitendenentspricht den Regelungenbei der Gemeinde Mels, ausser, die Stiftung

untersteht einem GAV, der zwingend andere Regelungenkennt.
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5.7. Vergütung von Nebenleistungen

Arbeiten des Hausdienstes Verrucano Melsin der Tiefgarage Verrucano Mels vergütet die Gemeinde Mels

der Stiftung zu CHF 50.00/Std. Die Stiftung stellt quartalsweise Rechnung, die innert 30 Tagen bezahlt

wird.

MöchtedieStiftung Abwesenheitenihres Haudienstes durcheineStellvertretung von Mitarbeitenden der

Gemeinde Mels sicherstellen, wird ihr das unter Belastung der effektiven Stundenaufwendungen

(CHF 50.00/Std.) ermöglicht. Die Gemeindestellt quartalsweise Rechnung, die innert 30 Tagen bezahlt

wird.

5.8. Sicherheitsleistung

Aufeine Sicherheitsleistung wird verzichtet.

6. Haftung und Versicherungen

6.1. Haftpflicht der Eigentümerin

Die Gemeinde Melsals Eigentümerin des Objekts gemässZiff. 4.1. haftet nach Art. 58 OR für Schäden, die

"infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung" verursacht wor-

den sind.

6.2. Haftpflicht der Stiftung

Die Stiftung haftet im Zusammenhang mit dem Betrieb des Verrucano Mels gemässZiff. 4.1. für Personen-

und Sachschäden.

6.3. VersicherungenderStiftung

Die Versicherungen,welchedieStiftung abzuschliessensich verpflichtet, sind im Mietvertrag geregelt.

6.4. Begehren und Budgetierung Gemeinde Mels

Begehrenfür bauliche Massnahmensind der Gemeinde Mels jeweils im ersten Quartal des Vorjahresein-

zureichen.

Die Gemeinde Mels berücksichtigt die Begehren im Rahmenderverfügbaren Mittel und unter Vorbehalt

der Beschlussfassung des jeweils zuständigen Organs gemäss Gemeindeordnung.

7. Vertragsbeginn und Beendigung

71: Vertragsbeginn

Die Übergabe des Objekts erfolgt per 1. Juli 2023, womit auch die Leistungsvereinbarung zur Anwendung

gelangt.
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722: Vorbehalte für Rechtskraft der Vereinbarung

Die vorliegende Leistungsvereinbarungtritt erst in Kraft, wenn die nachfolgenden Bedingungen kumulativ

erfüllt sind:

a) Abschluss eines Mietvertrages für das Verrucano Mels, Kultur- und Kongresshaus,Platz 4, 8887 Mels,

Liegenschaft Nr. 990, Gebäude Nr. 5001

b) Zustimmung der Bürgerschaft zur Leistungsvereinbarung

c) Zustimmungder Bürgerschaft zum Kredit für den Betrieb des Verrucano Mels

Sollte eine dieser Bedingungennicht erfüllt sein,fällt die Vereinbarung für beide Parteien ersatzlos dahin.

Die Parteien tragen alle mit den beiden Verträgen zusammenhängendenKostenselber. Beide Parteien

verzichten ausdrücklich auf die Geltendmachung irgendwelcher Ansprüche aus dem Scheitern des Ge-

schäfts gegenüberder jeweils anderen Partei.

1:3: Kündigungsfrist und Termin

Die vorliegendeLeistungsvereinbarung kann mit einer Kündigungsfrist von zweiJahrenjeweils per 31. De-

zember, erstmals auf 31. Dezember 2028, gekündigt werden. Die Kündigung der Leistungsvereinbarung

bedeutetgleichzeitig die Kündigung des zwischen den nämlichen Parteien abgeschlossenen Mietvertrages

vom 17. März 2023 und auch umgekehrt.

7.4. Beendigung aus wichtigem Grund

Ist die Fortsetzung desVertragsverhältnisses aus wichtigem Grundnicht mehr zumutbar, kanndie Verein-

barung innert drei Monaten gekündigt werden.

Als wichtigen Grund, der zur ausserordentlichen Kündigungberechtigt, anerkennendie Parteien insbe-

sonderefolgende Gründe:

- wiederholte Durchführung von rechts- oder sittenwidrigen Veranstaltungen;

- ohne Zustimmungder Gemeinde Mels vorgenommene massive Zweckänderung des Objekts;

- ohne Zustimmungder Gemeinde Mels vorgenommenegewichtige Einschränkungin der vorgesehenen

Gebrauchspflicht;

-  Zahlungsrückstand betreffend der gemäss Mietvertrag geschuldeten Miet- und Nebenkosten.

1:5; Auflösung derStiftung

Löst sich die Stiftung nach Ablauf der vorliegenden Vereinbarungauf,fliesst das übrig bleibendeStiftungs-

vermögenin einen zu gründenden Fonds, der im Eigenkapital der Gemeinde Mels steht. Dieser bezweckt

die Verwendung des Vermögens zu Gunsten des Verrucano Mels oder - sollte der Kulturbetrieb nicht

mehraufrechterhalten bleiben - zur FörderungeinheimischerKultur.

Sollte die Stiftung entscheiden, auf die Betriebsführung des Verrucano Mels zu verzichten,gilt die vorste-

hende Regelungsinngemäss.

8. Schlussbestimmungen

8.1. Formvorschriften

Änderungenund Nachträge dieser Vereinbarung bedürfen zur Gültigkeit der schriftlichen Form. Diesgilt

auch für die Aufhebungdieses Schriftformvorbehaltes.
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8.2. Öffentlichkeitsprinzip

Die Gemeinde Mels weist die Stiftung darauf hin, dass sie dem im KantonSt. Gallen geltenden Gesetz über

das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz [sGS 140.2, OeffG]) untersteht. Sie weist

die Stiftung weiter darauf hin, dass auch sie dem OeffG unterstehen dürfte, weil die mit dieser Leistungs-

vereinbarung übernommenenAufgaben zumindestteilweise öffentlicher Natur sind.

8.3. Rechtsweg

Die Vertragspartner verpflichten sich, im Falle von Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhangmit

dieser Vereinbarung in guten Treueneine einvernehmliche Regelung anzustreben. Sie geben sich dafür

mindestens sechs MonateZeit, bevor sie den Rechtsweg beschreiten.

Wenntrotz der BemühungenderVertragspartner auf gütlichem Wegekeine Einigung zustande kommt,

gelangt für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhangmit dieser Vereinbarung das Klageverfahren

gemäss kantonalem Verwaltungsrechtspflegegesetz zur Anwendung.

Auf diese Vereinbarungist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Der Gerichtsstand befindet

sich in Mels SG.

Sollten einzelne Bestimmungendieser Vereinbarung gegen zwingendesRecht verstossen oder aus ande-

ren Gründennicht durchgesetzt werden können,so berührtdies die Verbindlichkeit des weiteren Inhaltes

der Vereinbarungnicht. Die Parteien verpflichtensich diesfalls, die nichtige oder nicht durchsetzbare Klau-

sel durch diejenige andere, rechtsgültige Bestimmungzu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der

nicht durchsetzbaren Regelung am nächsten kommt.

8.4. Ausfertigung

Diese Vereinbarung wird in je einem Originalfür jede Partei ausgefertigt.

Mels, 17. März 20233 Mels, 17. März 2023

Stiftung Verrucano Mels

 

Dr-Ffanz Hidber

Stiftungspräsident   . Stefan Bert

Gemeinderatsschrefber-Stv.

3 Gemeinderatsbeschluss Nr. 2022/222 vom 6. Dezember 2022


